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Der Verhältnisausgleich der Überhangmandate in den deutschen Bundesländern 

Die Gesetzgeber der deutschen Bundesländer streben, wo es aufgrund des 
zugrundeliegenden Wahlsystems notwendig ist, durchweg einen Verhältnisausgleich 
für anfallende Überhangmandate an. Die nachfolgende Darstellung gibt hierzu einen 
Überblick. Die Darstellung ist wegen der jeweiligen systematischen Verschränkung 
mit den Methoden des Überhangausgleichs untergliedert nach den drei heute 
verwendeten Sitzzuteilungsverfahren nach d’Hondt, „Hare/Niemeyer“ und „Sainte-
Laguë/Schepers“.  

1. Verfahren nach d’Hondt 

a) Niedersachsen 

Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG), Nds. GVBl. 2002, 153:  

§ 33 
 (1) Die Zuweisung der Abgeordnetensitze auf die Landeswahlvorschläge erfolgt durch 
den Landeswahlausschuss. 
 (2) Der Landeswahlausschuss stellt zunächst fest, wie viele Zweitstimmen für die 
einzelnen Landeswahlvorschläge abgegeben worden sind. § 30 Satz 2 gilt entsprechend. 
 (3) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeswahlvorschläge gemäß den Absätzen 4 bis 
7 werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5 Prozent der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
 (4) Der Landeswahlausschuss stellt fest, 
1. wie viele Abgeordnetensitze auf die nicht an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge entfallen sind, 
2. wie viele Abgeordnetensitze auf die an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge derjenigen Parteien entfallen sind, die nicht mindestens 5 Prozent 
der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
2 Durch Abzug dieser Zahlen von der Zahl 135 wird die Zahl der Abgeordnetensitze 
ermittelt, die den Kreiswahlvorschlägen und den Landeswahlvorschlägen der Parteien, die 
nach Absatz 3 zu berücksichtigen sind, insgesamt zustehen. 
 (5) Die nach Absatz 4 Satz 2 errechneten Abgeordnetensitze werden den Parteien, die 
nach Absatz 3 bei der Verteilung von Abgeordnetensitzen auf die Landeswahlvorschläge 
zu berücksichtigen sind, im Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen nach dem 
Höchstzahlverfahren d'Hondt zugeteilt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet 
bei gleichen Höchstzahlen das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. 
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 (6) Von den einer Partei nach Absatz 5 insgesamt zustehenden Abgeordnetensitzen 
werden die ihr zugeteilten Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen abgesetzt. Die 
verbleibenden Abgeordnetensitze stehen der Partei auf ihrem Landeswahlvorschlag zu. 
Entsprechend d ieser Zahl s ind d ie Bewerber in der Reihenfo lge des 
Landeswahlvorschlages gewählt. Hierbei scheiden jedoch die Bewerber aus, denen 
bereits ein Abgeordnetensitz in einem Wahlkreis zugewiesen worden ist. Stehen einer 
Partei mehr Abgeordnetensitze zu, als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze 
unbesetzt. 
 (7) Ergibt die Berechnung nach Absatz 6, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in den 
Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 5 zustehen, so verbleiben ihr die darüber 
hinausgehenden Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In diesem Fall erhöht sich die 
Mindestzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) um die doppelte Zahl der 
Mehrsitze. Die so erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird wiederum nach den 
Absätzen 4 bis 6 verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine Partei mehr 
Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 5 zustehen, 
so verbleiben der Partei diese Sitze; die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 2) 
erhöht sich entsprechend. 
 (8) Die nicht gewählten Bewerber auf Landeswahlvorschlägen derjenigen Parteien, die 
mindestens einen Sitz erhalten haben, sind Ersatzpersonen in der vom 
Landeswahlausschuss festgestellten Reihenfolge. Dabei scheiden diejenigen Bewerber 
aus, die in den Wahlkreisen gewählt worden sind. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik:  

Eine Ausgleichsrunde mit Erhöhung um die doppelte Anzahl der Überhangmandate. 
Darüber hinaus kein Überhangausgleich. 

b) Saarland 
§ 38 Abs. 3 Nr. 1 LWG  
Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 
Keine Regelung zu Überhangmandaten. 

c) Sachsen 

§ 6 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - 
SächsWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2003, 
SächsGVBl. 2003, 525, lautet wie folgt: 
  
„§ 6 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die 
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mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Listenstimmen erhalten oder in 
mindestens zwei Wahlkreisen ein Direktmandat errungen haben.  
 (2) Von der Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 1 Abs. 1) wird die Zahl jener erfolgreichen 
Wahlkreisbewerber (Direktkandidaten) abgezogen, die nicht von einer nach Absatz 1 zu 
berücksichtigenden Partei vorgeschlagen worden sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 verbleibenden Sitze werden auf die gemäß Absatz 1 
berücksichtigungsfähigen Parteien nach dem d‘Hondtschen Höchstzahlverfahren verteilt: 
Es werden die für jede Landesliste einer Partei insgesamt abgegebenen Listenstimmen 
zusammengezählt und die Gesamtstimmenzahl einer jeden Landesliste nacheinander 
solange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so viele Höchstzahlen ermittelt sind, als 
Sitze zu vergeben sind. Jeder Landesliste wird dabei der Reihe nach so oft ein Mandat 
angerechnet, als sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. Ergeben sich für den 
letzten Sitz oder die letzten Sitze gleiche Höchstzahlen für eine größere Anzahl von 
Landeslisten, als Sitze zu vergeben sind, entscheidet das vom Landeswahlleiter zu 
ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als die 
Hälfte der Gesamtzahl der Listenstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten 
entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach 
Absatz 3 zu vergebenden Sitzen abweichend von Absatz 3 zunächst ein weiterer Sitz 
zugeteilt. Die restlichen Sitze werden dann nach Absatz 3 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste so ermittelten Zahl der Sitze werden die von der Partei in 
den Wahlkreisen errungenen Direktmandate abgezogen. Die restlichen Sitze werden aus 
der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem 
Wahlkreis direkt gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf 
eine Landesliste mehr Sitze, als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Direktmandate verbleiben einer Partei auch dann, 
wenn die Summe dieser Sitze die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl 
überste igt (Überhangmandate) . Die übr igen Landesl is ten erhal ten 
Ausgleichsmandate, wenn auf sie höhere Höchstzahlen entfallen als auf das letzte 
Überhangmandat. Die Zahl der Ausgleichsmandate darf die der Überhangmandate 
nicht übersteigen. Die Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 1 Abs. 1) erhöht sich um die 
Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate.“ 

Die Regelung zum Ausgleich von Überhangmandaten wurde zur Verdeutlichung 
hervorgehoben. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik:  

„Hochgehen“ in der Reihe d’Hondtscher Höchstzahlen. Begrenzung der Zahl der 
Ausgleichsmandate auf die Zahl der Überhangmandate. 
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d) Schleswig-Holstein 

Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz - LWahlG) in der 
Fassung vom 7. Oktober 1991, GVOBl. 1991, 442, ber. 637:  

§ 3 Wahl der Abgeordneten aus den Landeslisten  
 (1) An dem Verhältnisausgleich nimmt jede Partei teil, für die eine Landesliste aufgestellt 
und zugelassen worden ist, sofern für sie in mindestens einem Wahlkreis eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter gewählt worden ist oder sofern sie insgesamt fünf v. 
H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erzielt hat. Diese Einschränkungen 
gelten nicht für Parteien der dänischen Minderheit.  
 (2) Von der Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 1 Abs. 1 Satz 1) werden die Zahl der in den 
Wahlkreisen erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber einer Partei, für die keine 
Landesliste zugelassen oder die nicht nach Absatz 1 zu berücksichtigen ist, sowie die Zahl 
der in den Wahlkreisen erfolgreichen parteilosen Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber (§ 24 Abs. 1) abgezogen.  
 (3) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede 
Landesliste einer am Verhältnisausgleich teilnehmenden Partei abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen zusammengezählt. Anhand der Gesamtstimmenzahl wird für jede 
ausgleichsberechtigte Partei nach der Reihenfolge der Höchstzahlen, die sich durch 
Teilung durch 0,5 - 1,5 - 2,5 usw. ergibt (Höchstzahlverfahren), festgestellt, wie viele der 
nach Absatz 2 verbleibenden Sitze auf sie entfallen (verhältnismäßiger Sitzanteil). Über 
die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das von der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Die Parteien erhalten so viele Sitze aus den Landeslisten, wie ihnen unter Anrechnung 
der in den Wahlkreisen für sie gewählten Bewerberinnen und Bewerber an dem 
verhältnismäßigen Sitzanteil fehlen.  
 (5) Ist die Anzahl der in den Wahlkreisen für eine Partei gewählten Bewerberinnen 
und Bewerber größer als ihr verhältnismäßiger Sitzanteil, so verbleiben ihr die 
darüber hinausgehenden Sitze (Mehrsitze). In diesem Fall sind auf die nach Absatz 3 
Satz 2 und 3 noch nicht berücksichtigten nächstfolgenden Höchstzahlen so lange 
weitere Sitze zu verteilen und nach Absatz 4 zu besetzen, bis der letzte Mehrsitz 
durch den verhältnismäßigen Sitzanteil gedeckt ist. Ist die nach den Sätzen 1 und 2 
erhöhte Gesamtsitzzahl eine gerade Zahl, so wird auf die noch nicht berücksichtigte 
nächstfolgende Höchstzahl ein zusätzlicher Sitz vergeben.  
 (6) Innerhalb der Parteien werden die aus den Landeslisten zu verteilenden Sitze nach 
der sich aus den Listen ergebenden Reihenfolge verteilt. Entfallen auf eine Partei mehr 
Sitze, als Bewerberinnen und Bewerber auf ihrer Landesliste vorhanden sind, so bleiben 
diese Sitze leer.  
 (7) Aus der Landesliste scheiden aus:  
1. Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Wahlkreis unmittelbar gewählt sind, 
2. Bewerberinnen und Bewerber, die nach der Aufstellung der Landesliste einer Partei aus 
dieser ausgeschieden oder einer anderen Partei beigetreten sind. 
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Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

„Hochgehen“ in d‘Hondt-Reihe. Zusätzlich Erhöhung um einen Sitz bei Geradzahligkeit. 

2. Verfahren nach „Sainte-Laguë/Schepers“ 

a) Typus „Baden-Württemberg“ 

Gesetz über die Landtagswahlen (Landtagswahlgesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. April 2005, GBl. 2005, 384: 

§ 2 Verteilung der Abgeordnetensitze 
 (1) Die 120 Abgeordnetensitze werden auf die Parteien im Verhältnis ihrer 
Gesamtstimmenzahlen im Land nach der parteiübergreifend absteigenden Reihenfolge 
der Höchstzahlen verteilt, die sich durch Teilung der auf die jeweiligen Parteien entfallenen 
gültigen Stimmen durch ungerade Zahlen in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der 
Zahl eins, ergibt. Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Land abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht haben, werden hierbei nicht berücksichtigt. Haben Parteien mit einem 
geringeren Stimmenanteil als 5 Prozent oder Einzelbewerber Sitze nach Absatz 3 Satz 1 
erlangt, so werden entsprechend weniger Sitze verteilt. 
 (2) Die jeder Partei im Land zustehenden Sitze werden auf die Regierungsbezirke im 
Verhältnis der von ihr dort erreichten Stimmenzahlen nach dem in Absatz 1 Satz 1 
festgelegten Höchstzahlverfahren verteilt. 
 (3) In jedem Wahlkreis ist der Bewerber gewählt, der die meisten Stimmen erreicht hat. 
Stehen einer Partei nach Absatz 2 in einem Regierungsbezirk mehr Sitze zu, als ihre 
Bewerber dort erlangt haben, so werden die weiteren Sitze ihren nicht nach Satz 1 
gewählten Bewerbern in diesem Regierungsbezirk in der Reihenfolge der Höhe ihrer 
prozentualen Stimmenanteile an den Stimmenzahlen aller Bewerber in den Wahlkreisen 
zugeteilt. 
 (4) Erlangt eine Partei in einem Regierungsbezirk nach Absatz 3 Satz 1 mehr Sitze, 
als ihr dort nach Absatz 2 zustehen, so erhöht sich die Zahl der auf den 
Regierungsbezirk insgesamt entfallenden Sitze um so viele, als erforderlich sind, 
um unter Einbeziehung der Mehrsitze die Sitzverteilung im Regierungsbezirk im 
Verhältnis der von den Parteien dort erreichten Stimmenzahlen nach dem in Absatz 
1 Satz 1 festgelegten Höchstzahlverfahren zu gewährleisten; die Zahl der 
Abgeordneten erhöht sich über 120 hinaus entsprechend. Bei gleicher Höchstzahl 
fällt der letzte Sitz an die Partei, die Mehrsitze erlangt hat. Für die Zuteilung der 
weiteren Sitze gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 
 (5) Stehen einer Partei in einem Regierungsbezirk nach Absatz 2 oder nach Absatz 4 
mehr Sitze zu, als sie dort Bewerber hat, so werden die weiteren Sitze den 
Ersatzbewerbern im Regierungsbezirk in der Reihenfolge der Höhe der prozentualen 
Stimmenanteile der Bewerber an den Stimmenzahlen aller Bewerber in den Wahlkreisen 
zugeteilt. 
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 (6) Bei gleichen Stimmenzahlen im Fall von Absatz 3 Satz 1 entscheidet das vom 
Kreiswahlleiter, bei gleichen prozentualen Stimmenanteilen in den Fällen von Absatz 3 
Satz 2, Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 und bei gleichen Höchstzahlen in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. 
 (7) Sitze, die nach den vorstehenden Bestimmungen nicht verteilt werden können, bleiben 
auch dann unbesetzt, wenn dadurch die Zahl der Abgeordneten 120 nicht erreicht. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

„Hochgehen“ in einer Rangmaßzahlenreihe nach „Sainte-Laguë/Schepers“ als 
Zugreifverfahren. Bei gleichen Höchstzahlen Prämiierung der Überhangpartei. 

b) Bremen 

§ 7 Abs. 4 LWG 
Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 
Keine Ausgleichsregelung. 

c) Typus Hamburg/Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz 

aa) Hamburg 

Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft (BüWG) in der Fassung vom 22. 
Juli 1986, HmbGVBl. 1986, 223: 

§ 5 Sitzvergabe nach Landeslisten  
 (1) Es wird festgestellt, wie viele  
1. Landesstimmen für jede Person einer Landesliste (Personenstimmen), 
2. Landesstimmen für alle Personen einer Landesliste (Summe der Personenstimmen), 
3. Landesstimmen für jede Landesliste in ihrer Gesamtheit (Listenstimmen), 
4. Personen- und Listenstimmen für jede Landesliste insgesamt (Gesamtstimmen) 
abgegeben wurden. 
 (2) Bei der Verteilung der nach Landeslisten zu vergebenden Sitze werden nur 
Landeslisten berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der insgesamt 
abgegebenen gültigen Gesamtstimmen erhalten haben.  
 (3) Zu den 121 Abgeordnetensitzen werden die von Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern erlangten Sitze hinzugefügt; dasselbe gilt für Sitze, die auf eine Partei 
oder Wählervereinigung entfallen, wenn für sie keine Landesliste zugelassen ist oder ihre 
Landesliste nach Absatz 2 nicht berücksichtigt wird. Ist die hierdurch erhöhte Gesamtzahl 
der Sitze eine gerade Zahl, so wird sie um einen zusätzlichen Sitz erhöht.  
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 (4) Die 121 Abgeordnetensitze werden ohne Berücksichtigung der nach Absatz 3 
hinzuzufügenden Sitze auf die Landeslisten nach dem Verhältnis der für diese 
abgegebenen Gesamtstimmen verteilt. Für die Verteilung gilt das Divisorverfahren mit 
Standardrundung. Kommt es zu gleichwertigen Rundungsmöglichkeiten, entscheidet das 
von der Landeswahlleitung zu ziehende Los.  
 (5) Hat eine Partei oder Wählervereinigung in den Wahlkreisen mehr Sitze errungen, 
als ihr nach Absatz 4 insgesamt zustehen (Überhangmandate), erhöht sich die 
Gesamtzahl der nach Absatz 4 zu vergebenden Sitze um so viele, wie erforderlich 
sind, um unter Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzverteilung im Land nach 
dem Verhältnis der Gesamtstimmzahlen zu gewährleisten (Ausgleichsmandate). Ist 
hierdurch die erhöhte Gesamtzahl der Sitze eine gerade Zahl, so wird diese um 
einen zusätzlichen Sitz erhöht. Eine Partei oder Wählervereinigung, welche die 
absolute Mehrheit der für die nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Landeslisten 
abgegebenen Gesamtstimmen erhält, erhält auch die absolute Mehrheit der 
Bürgerschaftsmandate. Die betreffende Partei oder Wählervereinigung erhält 
gegebenenfalls zu diesem Zweck erforderliche zusätzliche Mandate.  
 (6) Von der für jede Landesliste so ermittelten Zahl der Sitze wird die Zahl der von der 
Partei oder Wählervereinigung in den Wahlkreisen errungenen Sitze abgerechnet.  
 (7) Für jede Landesliste wird festgestellt, wie viele der nach Absatz 6 verbleibenden Sitze 
auf Basis der Listenstimmen (Listenwahl) zu vergeben sind. Dazu wird die Zahl der 
Listenstimmen mit der Zahl der nach Absatz 6 verbleibenden Sitze vervielfacht und durch 
die Zahl der auf die Landesliste entfallenen Gesamtstimmen geteilt. Das Ergebnis wird 
nach Maßgabe des § 4 Absatz 2 Satz 3 zur nächstgelegenen ganzen Zahl gerundet. Die 
nach Listenwahl zu vergebenden Sitze werden den noch nicht gewählten Personen in der 
Reihenfolge zugeteilt, in der sie in der Landesliste benannt sind. Personen, die die 
Voraussetzungen des § 4 Absatz 3 Satz 2 erfüllen, bleiben unberücksichtigt. Gleiches gilt 
für Personen, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages aus der Partei 
oder Wählervereinigung ausgeschieden sind.  
 (8) Die nach der Sitzzuteilung gemäß Absatz 7 verbleibenden Sitze werden den noch 
nicht gewählten Personen der Landesliste in der Reihenfolge der Personenstimmenzahlen 
zugewiesen (Personenwahl); bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge der 
Benennung im Wahlvorschlag. Personen, die die Voraussetzungen des § 4 Absatz 3 Satz 
2 erfüllen, bleiben unberücksichtigt.  
 (9) Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze, als Personen darin benannt bzw. zu 
berücksichtigen sind, so werden diese Sitze in der Reihenfolge der Stimmenzahlen an die 
noch nicht gewählten Personen auf den Wahlkreislisten der jeweiligen Partei oder 
Wählervereinigung vergeben. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der 
Landeswahlleitung zu ziehende Los. Sind alle Wahlkreislisten der Partei oder 
Wählervereinigung erschöpft, so bleiben die Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode 
unbesetzt.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/Schepers“. Majorzklausel. 
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bb) Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993, Fundstelle: GV. NRW. 1993, 
516: 

§ 33 
 (1) Die Zuweisung der Sitze auf der Landesliste erfolgt durch den Landeswahlausschuss, 
dem die Kreiswahlleiter die Wahlergebnisse ihrer Wahlkreise mitteilen. 
 (2) Der Landeswahlausschuss zählt zunächst die für jede Landesliste abgegebenen 
Stimmen zusammen. Er stellt dann fest, welche Parteien weniger als 5 vom Hundert der 
Gesamtzahl der Zweitstimmen erhalten haben. Diese Parteien bleiben bei der 
Sitzverteilung unberücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden ferner die Zweitstimmen 
derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber, der 
von einer Partei, für die keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen wurde, oder für 
einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber einer Wählergruppe oder für einen im 
Wahlkreis erfolgreichen Einzelbewerber abgegeben haben. Durch Abzug der Stimmen 
nach den Sätzen 2 bis 4 von der Gesamtzahl der Stimmen wird die bereinigte Gesamtzahl 
der Zweitstimmen ermittelt, die der Sitzverteilung zugrunde gelegt wird. 
 (3) Durch Abzug der Zahl der in den Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber von Parteien, 
die gemäß Absatz 2 am Verhältnisausgleich nicht teilnehmen, sowie der Zahl der in den 
Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber von Wählergruppen oder der in den Wahlkreisen 
erfolgreichen Einzelbewerber von der Sitzzahl gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die 
Ausgangszahl für die Sitzverteilung ermittelt. 
 (4) Die am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien erhalten nach dem 
Divisorverfahren mit Standardrundung von der Ausgangszahl so viele Sitze zugeteilt, wie 
ihnen im Verhältnis der auf ihre Landesliste entfallenen Zahl der Zweitstimmen zur 
bereinigten Gesamtzahl der Zweitstimmen zustehen (erste Zuteilungszahl). Jede Partei 
erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung ihrer Zweitstimmen durch den Zuteilungsdivisor 
und anschließender Rundung ergeben. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass 
insgesamt so viele Sitze wie nach der Ausgangszahl auf die Landeslisten entfallen. Bei der 
Rundung sind Zahlenbruchteile unter 0,5 auf die darunter liegende Zahl abzurunden und 
Zahlenbruchteile ab 0,5 auf die darüber liegende Zahl aufzurunden. Kommt es bei 
Berücksichtigung von bis zu vier Stellen nach dem Komma zu Rundungsmöglichkeiten mit 
gleichen Zahlenbruchteilen, entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los, 
sofern nur ein Sitz zugeteilt werden kann. Zur Ermittlung des Zuteilungsdivisors ist die 
bereinigte Gesamtzahl der Zweitstimmen durch die Ausgangszahl zu teilen. Falls nach 
dem sich so ergebenden Divisor bei Rundung insgesamt weniger Sitze als nach der 
Ausgangszahl vergeben würden, ist der Divisor auf den nächstfolgenden Divisor, der bei 
Rundung die Ausgangszahl ergibt, herunterzusetzen; würden insgesamt mehr Sitze als 
nach der Ausgangszahl vergeben, ist der Divisor auf den nächstfolgenden Divisor, der bei 
Rundung die Ausgangszahl ergibt, heraufzusetzen. 
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 (5) Haben Parteien mehr Sitze in den Wahlkreisen errungen, als ihnen nach Absatz 
4 zustehen, wird die Ausgangszahl um so viele Sitze erhöht, wie notwendig sind, um 
auch unter Berücksichtigung der erzielten Mehrsitze eine Sitzverteilung nach dem 
Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen gemäß dem Divisorverfahren mit 
Standardrundung nach Absatz 4 zu erreichen. Dazu wird die Zahl der in den 
Wahlkreisen errungenen Sitze der Partei, die das günstigste Verhältnis dieser 
Sitzzahl zur ersten Zuteilungszahl erreicht hat, mit der bereinigten Gesamtzahl der 
Zweitstimmen nach Absatz 2 multipliziert und durch die Zahl der Zweitstimmen 
dieser Partei dividiert. Die zweite Ausgangszahl für die Sitzverteilung ist mit einer 
Stelle hinter dem Komma zu berechnen und auf eine ganze Zahl nach Absatz 4 Satz 
4 auf- oder abzurunden. Ist durch die erhöhte Ausgangszahl die Gesamtzahl der 
Sitze eine gerade Zahl, so wird diese Ausgangszahl um eins erhöht. 
 (6) Von der für jede Landesliste nach Absatz 4 oder 5 ermittelten Abgeordnetenzahl wird 
die Zahl der von der Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgezogen. 
Die restlichen ihr zustehenden Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten 
Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der 
Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber 
benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt. 
 (7) Der Landeswahlausschuss stellt fest, wie viele Sitze den Parteien zuzuteilen und 
welche Bewerber aus den Landeslisten gewählt sind. 
 (8) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die aus den Landeslisten Gewählten über die 
Feststellung nach Absatz 7, dass sie gewählt sind. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Neuermittlung/Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/Schepers“. 

cc) Rheinland-Pfalz 

Landeswahlgesetz in der Fassung vom 24. November 2004, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2015, GVBl. S. 479: 

§ 29 Wahl nach Landeslisten und Bezirkslisten, Mandatsverteilung  
 (1) Für die Verteilung der nach Landes- und Bezirkslisten zu besetzenden Sitze werden 
die für jede Landes- und Bezirksliste abgegebenen Landesstimmen zusammengezählt. 
Nicht berücksichtigt werden dabei die Landesstimmen derjenigen Stimmberechtigten, die 
ihre Wahlkreisstimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, 
der von Stimmberechtigten oder von einer Partei oder Wählervereinigung vorgeschlagen 
ist, für die im Bezirk keine Landes- oder Bezirksliste zugelassen ist oder die nicht 
mindestens 5 v.H. der im Lande abgegebenen gültigen Landesstimmen erhalten hat. Von 
der Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 26 Abs. 1 Satz 1) wird die Zahl der in Satz 2 
genannten erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen.  
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 (2) Die nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landes- und 
Bezirkslisten auf der Grundlage der nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zu berücksichtigenden 
Landesstimmen verteilt. Dabei erhält jede Landes- und Bezirksliste so viele Sitze, wie sich 
nach der Teilung der Summe der auf sie entfallenen Landesstimmen durch einen 
Zuteilungsdivisor ergeben. Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende 
ganze Zahl abgerundet, solche über 0,5 werden auf die darüber liegende ganze Zahl 
aufgerundet. Zahlenbruchteile, die gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder 
abgerundet, dass die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird; ergeben 
sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so entscheidet das vom Landeswahlleiter zu 
ziehende Los. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele 
Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dazu 
wird zunächst die Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden Landes- 
und Bezirkslisten durch die Gesamtzahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze 
geteilt. Entfallen danach mehr Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten als Sitze zu 
vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, dass sich bei der 
Berechnung die zu vergebende Sitzzahl ergibt; entfallen zu wenig Sitze auf die 
Landes- und Bezirksl isten, ist der Zutei lungsdivisor entsprechend 
herunterzusetzen.  
 (3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 eine Landes- oder Bezirksliste, auf 
die mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden 
Landes- und Bezirkslisten entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, 
wird ihr abweichend von Absatz 2 Satz 2 bis 7 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach 
zu vergebende Sitze werden nach Absatz 2 Satz 2 bis 7 zugeteilt.  
 (4) Von der für jede Landesliste ermittelten Zahl der Abgeordneten wird die Zahl der von 
der Partei oder von der Wählervereinigung in den Wahlkreisen des Landes errungenen 
Sitze abgerechnet. Von der für jede Bezirksliste ermittelten Zahl der Abgeordneten wird 
die Zahl der von der Partei oder von der Wählervereinigung in den Wahlkreisen des 
Bezirks errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze werden aus der Liste in der 
dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, 
bleiben auf der Liste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Liste mehr Sitze als Bewerber 
benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
 (5) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten werden nur Parteien und 
Wählervereinigungen berücksichtigt, die mindestens 5 v.H. der im Lande abgegebenen 
gültigen Landesstimmen erhalten haben.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/Schepers“. 
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3. Verfahren nach Niemeyer  

a) Typus „Bayern“ 

Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbefragung 
(Landeswahlgesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002, GVBl 
2002, 277, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24.7.2019, GVBl. 342: 

Art. 21 Zahl der Abgeordneten 
 (1) Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten. Die 180 Abgeordnetenmandate werden 
auf die Wahlkreise nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt. Einwohnerzahl des 
Wahlkreises ist die Zahl der Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes mit 
Hauptwohnung im Wahlkreis; maßgeblich ist der 33 Monate nach der Wahl des Landtags 
vorliegende letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung. Für die Verteilung der 
Abgeordnetenmandate nach Satz 2 wird die Einwohnerzahl des Wahlkreises, vervielfacht 
mit der Gesamtzahl der Abgeordneten nach Satz 1, durch die Gesamtzahl der Einwohner 
aller Wahlkreise geteilt. Jeder Wahlkreis erhält zunächst so viele Mandate, wie ganze 
Zahlen auf ihn entfallen. Die weiteren zu vergebenden Mandate werden den Wahlkreisen 
in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 
4 ergeben, zugeteilt. 
 (2) Hiernach verteilen sich die Abgeordnetenmandate auf die Wahlkreise wie folgt: 
Oberbayern 61, Niederbayern 18, Oberpfalz 16, Oberfranken 16, Mittelfranken 24, 
Unterfranken 19, Schwaben 26. 
 (3) Für die Wahl der Abgeordneten als Vertreter ihres Stimmkreises werden 91 
Stimmkreise gebildet, und zwar in den Wahlkreisen Oberbayern 31, Niederbayern 9, 
Oberpfalz 8, Oberfranken 8, Mittelfranken 12, Unterfranken 10, Schwaben 13. 
 (4) Die übrigen Abgeordneten werden in den Wahlkreisen aus den Wahlkreislisten der 
einzelnen Wahlkreisvorschläge gewählt. 

Art. 42 Feststellung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis 
 (1) Der Landeswahlausschuss stellt für jeden Wahlkreis fest, wie viele gültige Stimmen 
1. insgesamt, 
2. für jeden Stimmkreisbewerber, 
3. für jeden Wahlkreisbewerber, 
4. für jede Wahlkreisliste nach Art. 40 Abs. 2, 
5. für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt abgegeben worden sind. 
 (2) Für die Sitzeverteilung wird die Gesamtzahl der auf den Wahlkreis treffenden Sitze, 
vervielfacht mit der Zahl der Stimmen, die für einen Wahlkreisvorschlag insgesamt 
abgegeben worden sind, durch die Gesamtzahl der für alle Wahlkreisvorschläge 
insgesamt abgegebenen Stimmen geteilt. Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zunächst so 
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. Die weiteren zu vergebenden Sitze werden 
den Wahlkreisvorschlägen in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz 1 ergeben, zugeteilt. 
 (3) Haben mehrere Wahlkreisvorschläge gleichen Anspruch auf einen Sitz und würde bei 
voller Befriedigung der sämtlichen Ansprüche die verfügbare Zahl der Sitze überschritten, 
so wird der Sitz dem Wahlkreisvorschlag angerechnet, dessen in Betracht kommende sich 
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bewerbende Person die größte Stimmenzahl aufweist. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
 (4) Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf v. H. der insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz zugeteilt (Art. 14 Abs. 4 der 
Verfassung). Die auf diese Wahlvorschläge entfallenden Stimmen scheiden bei der 
Ermittlung der Sitze nach Absatz 2 aus. 
 (5) Erhält ein Wahlvorschlag, auf den im Land mehr als die Hälfte der für die zu 
berücksichtigenden Wahlvorschläge insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen 
ist, nicht mehr als die Hälfte aller Abgeordnetenmandate, so werden ihm so viele weitere 
Sitze zugeteilt, bis er über mehr als die Hälfte der Abgeordnetenmandate verfügt. Die Sitze 
erhalten die nach den Vorschriften der Art. 43 bis 45 nicht gewählten sich bewerbenden 
Personen in der Reihenfolge der auf sie landesweit entfallenden höchsten Stimmenzahlen. 

Art. 43 Wahl der Vertreter der Stimmkreise 
 (1) Im Stimmkreis ist diejenige sich bewerbende Person gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten hat. Bei Gleichheit zweier sich bewerbender Personen entscheidet das 
Los. 
 (2) Kann die nach Absatz 1 gewählte sich bewerbende Person gemäß Art. 14 Abs. 4 der 
Verfassung keinen Sitz zugeteilt erhalten, so scheiden die auf sie entfallenden Stimmen 
aus. Als gewählt gilt in diesem Fall der Stimmkreisbewerber mit der nächsthohen 
Stimmenzahl. 

Art. 44 Wahl der Abgeordneten aus den Wahlkreislisten 
 (1) Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zur Verteilung an die Wahlkreisbewerber so viele 
Sitze zugeteilt, als der Unterschied zwischen den nach Art. 42 Abs. 2 ermittelten Sitzen 
und den nach Art. 43 gewählten Stimmkreisbewerbern des betreffenden 
Wahlkreisvorschlags ergibt. 
 (2) In den Stimmkreisen errungene Sitze verbleiben dem Wahlkreisvorschlag auch 
dann, wenn sie die nach Art. 42 Abs. 2 ermittelte Zahl der Sitze übersteigen 
(Überhangmandate). Die Zahl der auf den Wahlkreis treffenden Sitze (Art. 21 Abs. 2) 
wird so lange erhöht, bis sich bei ihrer Verteilung nach Art. 42 Abs. 2 für diesen 
Wahlkreisvorschlag die Zahl der für ihn in den Stimmkreisen errungenen Sitze 
ergibt. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Der Typus „Bayern“ stellt darauf ab, ab wann sich für den Wahlkreisvorschlag der 
Überhangpartei auch bei einem „iterativen Hochgehen“ im Sitzzuteilungsverfahren 
nach Art. 42 Absatz 2 die Zahl der in den Stimmkreisen errungenen Direktmandate 
ergäbe. Dieses System ist wegen mangelnder Chancen- und Erfolgswertgleichheit 
im Niemeyer-Umfeld verfassungsrechtlich fragwürdig. 
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b) Typus „Berlin/Brandenburg“ 

aa) Berlin 

a a a ) G e s e t z ü b e r d i e Wa h l e n z u m A b g e o r d n e t e n h a u s u n d z u d e n 
Bezirksverordnetenversammlungen (Landeswahlgesetz) vom 25. September 1987, GVBl. 
1987, 2370, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2019, GVBl. S. 234: 

§ 17 Wahl nach Bezirks- oder Landeslisten  

 (1) Für die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze (§ 7 Abs. 2) werden die auf die Bezirks- oder 
Landeslisten der Parteien abgegebenen gültigen Stimmen (§ 15) zusammengezählt; dafür gelten 
die Bezirkslisten derselben Partei als verbunden. Von der Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze 
wird die Zahl der erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen im Wahlkreis abgezogen, die von 
einzelnen Wahlberechtigten oder von einer Partei vorgeschlagen wurden, für die in dem 
betreffenden Wahlkreisverband keine Bezirksliste oder für das Wahlgebiet keine Landesliste 
eingereicht oder zugelassen worden ist.  

 (2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Sitze werden auf die Bezirkslisten und auf die Landeslisten 
auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) nach den Vorschriften 
der Sätze 2 bis 5 verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze wird für jede Partei gesondert 
mit der Anzahl ihrer Zweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert und dann durch die Gesamtzahl der 
Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Bezirks- und Landeslisten geteilt. Jede Partei erhält 
zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach noch zu vergebende Sitze sind 
den Parteien in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach 
Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahlleiter 
zu ziehende Los.  

§ 19 Überhangmandate und ihr Ausgleich  
 (1) Den Parteien verbleiben die in den Wahlkreisen errungenen Sitze (§ 16) auch 
dann, wenn sie die nach § 17 ermittelte Anzahl von Sitzen übersteigen 
(Überhangmandate).  
 (2) Im Fall des Absatzes 1 erhöht sich die Anzahl der Sitze um so viele, wie 
erforderlich sind, um unter Einbeziehung der Überhangmandate die 
Si tzver te i lung im Wahlgebiet nach dem Verhäl tn is der gesamten 
Zwe i ts t immenzah l de r Par te ien im Wah lgeb ie t zu gewähr le is ten 
(Ausgleichsmandate). Das Nähere über die Berechnung bestimmt die 
Landeswahlordnung. 

bbb) Wahlordnung für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den 
Bezirksverordnetenversammlungen (Landeswahlordnung - LWO) in der Fassung vom 9. 
März 2006, GVBl. 2006, 224: 

Feststellungen und Bekanntmachung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet 
§ 73 Feststellung des Ergebnisses der Wahl zum Abgeordnetenhaus  
 (1) Nach Eingang der Niederschriften über die Sitzung der Bezirkswahlausschüsse und 
der erforderlichen Unterlagen tritt der Landeswahlausschuss zur Ermittlung des 
Ergebnisses der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Wahlgebiet zusammen.  
 (2) Auf Grund der Zusammenstellung der Bezirkswahlausschüsse ermittelt der 
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Landeswahlausschuss für das Wahlgebiet die Gesamtzahl  
a) der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten, 
b) der Wahlbeteiligten, 
c) der ungültigen Erststimmen, 
d) der für die einzelnen Wahlkreisvorschläge abgegebenen gültigen Erststimmen für jede 
Partei und jede Einzelbewerbung gesondert, 
e) der ungültigen Zweitstimmen, 
f) der für die einzelnen Listen abgegebenen gültigen Zweitstimmen für jede Partei 
gesondert, 
g) der von jeder Partei direkt errungenen Sitze (§ 16 des Landeswahlgesetzes),  
h) der von Einzelbewerbungen direkt errungenen Sitze (§ 16 des Landeswahlgesetzes).  
 (3) Sodann werden die Parteien ermittelt, die mindestens 5 vom Hundert der im 
Wahlgebiet abgegebenen Zweitstimmen erhalten haben oder von denen mindestens ein 
Bewerber oder eine Bewerberin direkt gewählt worden ist (§ 16 des Landeswahlgesetzes).  
 (4) Die Mindestzahl der zu wählenden Abgeordneten von 130 wird nach dem Abzug der 
Anzahl der in § 17 Abs. 1 Satz 2 des Landeswahlgesetzes genannten erfolgreichen 
Bewerber und Bewerberinnen auf die in Absatz 3 genannten Parteien entsprechend ihrer 
nach Absatz 2 ermittelten Gesamtzahl der Zweitstimmen im Wahlgebiet nach dem 
Verfahren der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) verteilt. Ergibt sich bei der 
Zuteilung des letzten Sitzes für mehrere Parteien der gleiche Zahlenbruchteil, so 
entscheidet das vom Landeswahlleiter oder von der Landeswahlleiterin zu ziehende Los. 
Für eine Partei, die eine Landesliste eingereicht hat, werden die ihr zustehenden Sitze 
vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 6 unmittelbar aus der Landesliste besetzt.  
 (5) Für Parteien, die Bezirkslisten eingereicht haben, wird die nach Absatz 4 ermittelte 
Anzahl von Sitzen auf die von ihr eingereichten Bezirkslisten nach dem Verfahren der 
mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) verteilt. Ergibt sich bei der Zuteilung des 
letzten Sitzes zwischen mehreren Bezirkslisten der Partei der gleiche Zahlenbruchteil, so 
entscheidet das vom Landeswahlleiter oder von der Landeswahlleiterin zu ziehende Los.  
 (6) Die weitere Verteilung der Sitze für das Abgeordnetenhaus geschieht wie folgt:  
a) Entspricht bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der ihr im 
Wahlkreisverband zustehenden Sitze der Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und 
Bewerberinnen bereits direkt errungen haben (§ 16 des Landeswahlgesetzes), so findet 
eine weitere Sitzzuteilung nicht statt; das Gleiche gilt bei einer Partei, die eine Landesliste 
eingereicht hat, wenn die Zahl der ihr im Wahlgebiet zustehenden Sitze der Zahl von 
Sitzen entspricht, die ihre Bewerber und Bewerberinnen im Wahlgebiet direkt errungen 
haben.  
b) Ist bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der Sitze, die ihr im 
Wahlkreisverband zustehen, höher als die Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und 
Bewerberinnen bereits direkt errungen haben, so fallen die weiteren Sitze den Bewerbern 
und Bewerberinnen aus der Bezirksliste zu, die noch keinen Sitz direkt errungen haben. Ist 
bei einer Partei, die eine Landesliste eingereicht hat, die Zahl der ihr im Wahlgebiet 
zustehenden Sitze höher als die Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und Bewerberinnen 
bereits direkt errungen haben, so fallen die weiteren Sitze den Bewerbern und 
Bewerberinnen aus der Landesliste zu, die noch keinen Sitz errungen haben. Die 
Bewerber und Bewerberinnen aus den Bezirks- und Landeslisten sind in der Reihenfolge 
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ihres Listenplatzes zu berücksichtigen. 
c) Ist bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der Sitze, die die 
Bewerber und Bewerberinnen der Partei im Wahlkreisverband direkt errungen haben, 
höher als die Zahl der ihr nach Absatz 5 zustehenden Sitze, so behält sie alle direkt 
errungenen Sitze. Das gleiche gilt bei einer Partei, die eine Landesliste eingereicht hat, 
wenn die Zahl der direkt errungenen Sitze größer ist als die Zahl der Sitze, die ihr nach 
Absatz 4 im Wahlgebiet zustehen. Der Unterschied zwischen der Anzahl der direkt 
errungenen Sitze und der Anzahl der den Parteien nach den Absätzen 4 und 5 
zustehenden Sitze ergibt die Anzahl der Überhangmandate. 
d) Hat eine Partei Überhangmandate nach Buchstabe c errungen, so findet ein 
Verhältnisausgleich mit den übrigen Parteien im Wahlgebiet statt. Die neue 
Gesamtzahl der Mandate ergibt sich, indem die Zahl der errungenen Sitze der Partei 
einschließlich ihrer Überhangmandate durch ihre Zweitstimmenzahl im Wahlgebiet 
dividiert und mit der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden Zweitstimmen im 
Wahlgebiet multipliziert wird. Zahlenbruchteile über 0,5 werden aufgerundet. Haben 
mehrere Parteien Überhangmandate erreicht, so ist die höhere Gesamtzahl der 
Mandate den weiteren Berechnungen zugrunde zu legen. Die neue Gesamtzahl wird 
nach § 17 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes auf die Parteien verteilt. Der Unterschied 
der neuen Mandatszahl einer Partei zur Zahl ihrer zunächst nach § 17 des 
Landeswahlgesetzes einschließlich der Überhangmandate errungenen Sitze ergibt 
die Zahl der Ausgleichsmandate. Den Landes- und Bezirkslisten einer Partei werden die 
Ausgleichsmandate nach § 17 Abs. 3 des Landeswahlgesetzes zugeteilt. Dabei werden 
Bezirkslisten übergangen, soweit auf sie Überhangmandate entfallen. Ergibt sich bei der 
Zuteilung des letzten Sitzes in allen diesen Berechnungsverfahren der gleiche 
Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom Landeswahlleiter oder der Landeswahlleiterin zu 
ziehende Los.  
 e) Im Falle des Ausscheidens von Bewerbern und Bewerberinnen werden die zu 
vergebenden Sitze nach § 14 des Landeswahlgesetzes verteilt. 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

In der Landeswahlordnung Berlins wird Niemeyer-systemgerecht zunächst eine 
neue Gesamtzahl der Abgeordneten bestimmt. Ausgangspunkt für die Berechnung 
sind hier die von der Überhangpartei errungen Sitze einschließlich der 
Überhangmandate. Ermittlung der neuen Gesamtsitzzahl unter Anwendung der 
Standardrundung. 
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bb) Brandenburg 

Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - 
BbgLWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004, GVBl. I 2004, 30: 

§ 3 Wahl der Abgeordneten nach den Landeslisten  
 (1) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien, politische 
Vereinigungen und Listenvereinigungen berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert 
der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten oder mindestens in 
einem Wahlkreis einen Sitz errungen haben. Die Bestimmungen über die Sperrklausel 
nach Satz 1 finden auf die von Parteien, politischen Vereinigungen oder 
Listenvereinigungen der Sorben/Wenden eingereichten Landeslisten keine Anwendung. 
Ob eine Landesliste von Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
eine Landesliste der Sorben/Wenden ist, entscheidet der Landeswahlausschuss auf 
Vorschlag des Präsidiums des Landtages nach Anhörung des Rates für Angelegenheiten 
der Sorben/Wenden nach § 5 des Sorben/Wenden-Gesetzes.  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede 
Landesliste abgegebenen gültigen Zweitstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt 
werden dabei die Zweitstimmen derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen im 
Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, der nach § 24 als Einzelbewerber 
oder von einer Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung vorgeschlagen ist, 
für die keine Landesliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
zu wählenden Abgeordneten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber 
abgezogen, die in Satz 2 genannt sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten auf der 
Grundlage der zu berücksichtigenden Zweitstimmen verteilt. Dabei wird die Gesamtzahl 
der verbleibenden Sitze mit der Zahl der Zweitstimmen vervielfacht, die eine Landesliste 
erhalten hat, und durch die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden 
Landeslisten geteilt. Jede Landesliste erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf 
sie entfallen. Die restlichen zu vergebenden Sitze sind den Landeslisten in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 
ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom 
Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als die 
Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten 
entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach 
Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen, abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5, 
zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden nach Absatz 3 
Satz 4 und 5 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der 
Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung in den Wahlkreisen des Landes 
errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze werden aus der Landesliste in der dort 
festgelegten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben 
auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als 
Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
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 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer Partei, politischen 
Vereinigung oder Listenvereinigung auch dann, wenn sie die nach den Absätzen 3 
und 4 ermittelte Zahl von Sitzen übersteigen (Überhangmandate). Die Gesamtzahl 
der Abgeordnetensitze erhöht sich in diesem Fall um die Anzahl der 
Überhangmandate.  
 (7) Haben Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen 
Überhangmandate errungen, wird die Gesamtzahl der Abgeordneten über Absatz 6 
hinaus für einen Verhältnisausgleich, höchstens jedoch bis zur Zahl einhundertzehn 
erhöht.  
 (8) Die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten ergibt sich, indem jeweils die Zahl 
der in den Wahlkreisen errungenen Sitze der Parteien, politischen Vereinigungen 
oder Listenvereinigungen, die Überhangmandate errungen haben, durch die Zahl 
ihrer Zweitstimmen im Wahlgebiet geteilt und mit der Gesamtzahl aller zu 
berücksichtigenden Zweitstimmen im Wahlgebiet mult ipl iziert wird; 
Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl, ab 0,5 auf 
die darüber liegende ganze Zahl gerundet. Der dabei ermittelte höchste Wert ist den 
weiteren Berechnungen zugrunde zu legen, soweit er nicht die Zahl einhundertzehn 
übersteigt. Die so ermittelte Gesamtzahl der Abgeordneten wird erneut nach den 
Absätzen 3 bis 6 verteilt.  
 (9) Übersteigt die nach Absatz 8 ermittelte Gesamtzahl der Abgeordneten die Zahl 
einhundertzehn, so beträgt die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten 
einhundertzehn. Ergibt die Berechnung nach Absatz 8 Satz 1 bei Parteien, 
politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen einen Wert von über 
einhundertzehn, so verbleiben diesen Parteien, politischen Vereinigungen oder 
Listenvereinigungen die nach den Absätzen 3 bis 6 errungenen Sitze einschließlich 
der Überhangmandate. Zur Verteilung der verbleibenden Sitze auf die übrigen zu 
berücksichtigenden Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
wird das Verfahren der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) angewendet.  
 (10) Ergibt sich bei der Zuteilung des letzten Sitzes in den Berechnungsverfahren 
nach den Absätzen 8 und 9 der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom 
Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (11) Für den Fall, daß Parteien, politische Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
ausschließlich bis zu zwei Sitze nach Absatz 6 erreicht haben, findet ein 
Verhältnisausgleich nach Absatz 7 nicht statt.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Inhaltlich weitgehend parallel zu Berlin, allerdings im Wahlgesetz selbst geregelt. 
Obergrenze des Ausgleichs bei 110 Mandaten. Standardrundung. 

Seite �  von �17 27



c) Typus „Mecklenburg-Vorpommern/Thüringen“ 

aa) Mecklenburg-Vorpommern 

Gesetz über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und 
Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010, verkündet als Artikel 1 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wahlrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern und zur 
Änderung anderer Vorschriften vom 16. Dezember 2010, GVOBl. M-V 2010, S. 690: 

§ 58 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei der Verteilung der Landtagssitze auf die Landeslisten werden nur Parteien 
berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
haben.  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede 
Landesliste abgegebenen Zweitstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden 
dabei die Zweitstimmen derjenigen Wahlberechtigten, die ihre Erststimmen für eine im 
Wahlkreis erfolgreiche Person abgegeben haben, die als Einzelbewerbung oder von einer 
Partei vorgeschlagen ist, für die keine Landesliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der 
nach Artikel 20 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu 
wählenden Abgeordneten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerberinnen und 
Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 1 nicht 
zu berücksichtigenden Partei vorgeschlagen sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten wie 
folgt verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, vervielfacht mit der Zahl der 
Zweitstimmen für die jeweilige Landesliste im Wahlgebiet, wird durch die 
Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten geteilt. 
Dabei erhält jede Landesliste zunächst so viele Sitze wie sich für sie ganze Zahlen 
ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind diese in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, auf 
die Landeslisten zu verteilen. Über die Zuteilung entscheidet bei gleichen 
Zahlenbruchteilen das von der Landeswahlleitung zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr 
als die Hälfte der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden Zweitstimmen entfallen 
ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach 
Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5 
zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach noch zu vergebende Sitze werden nach 
Absatz 3 Satz 4 und 5 verteilt.  
 (5) Von der für jede Partei so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der in den 
Wahlkreisen von ihr errungenen Sitze abgerechnet. Die ihr hiernach noch zustehenden 
Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Personen, 
die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. 
Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als sie Namen enthält, so bleiben diese Sitze 
unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei auch dann, wenn sie 
die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl übersteigen (Überhangmandate). In 
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diesem Fall werden den übrigen Landeslisten weitere Sitze zugeteilt 
(Ausgleichsmandate). Die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Artikel 20 Absatz 2 
der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern) erhöht sich um so viele, bis 
unter Einbeziehung der Überhangmandate das nach den Absätzen 3 und 4 zu 
berechnende Verhältnis erreicht ist. Die Zahl der Ausgleichsmandate darf dabei 
jedoch das Doppelte der Zahl der Überhangmandate nicht übersteigen. Ist die 
erhöhte Gesamtzahl der Abgeordnetensitze eine gerade Zahl, so wird diese um 
einen zusätzlichen Sitz erhöht. Auch bei Überhang- und Ausgleichsmandaten ist § 
46 anwendbar.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Mecklenburg-Vorpommern setzt wie Thüringen - dazu sogleich bb) - eine Methode ein, bei 
der das „errechnete Verhältnis“ das Verhältnis der Sitzzahlen im Landtag aus der 
proportionalen Primärzuteilung sein muss, da § 58 Abs. 6 Satz 3 ausdrücklich auch auf die 
Berechnung nach § 58 Absatz 4 verweist, in dem ja nur noch eine Sitzverteilung enthalten 
ist. Insofern vergleichbar mit dem Typus „Berlin/Brandenburg“: Ursprüngliches Ergebnis 
der Sitzverteilung auf erster Ebene ist das durch den Überhangausgleich angestrebte 
Verhältnis, nicht das Wählerstimmenverhältnis. Im Gegensatz zu Thüringen (und Hessen) 
ist nicht die Rede von „so lange“, sondern von „um so viele“, ohne dass hierfür andere als 
stilistische bzw. historische Gründe gefunden werden könnten. Erhöhung um eins bei 
Geradzahligkeit. 

bb) Thüringen 

Thüringer Wahlgesetz für den Landtag (Thüringer Landeswahlgesetz - ThürLWG -) in der 
Fassung vom 30. Juli 2012, GVBl. 2012, 309, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 
2019, GVBl. S. 322: 

§ 5 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die 
mindestens fünf vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Landesstimmen 
erhalten haben (Artikel 49 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen).  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede 
Landesliste abgegebenen gültigen Landesstimmen zusammengezählt. Nicht 
berücksichtigt werden dabei die Landesstimmen derjenigen Wähler, die ihre 
Wahlkreisstimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, wenn 
der Bewerber nach § 22 Abs. 3 oder von einer Partei, für die keine Landesliste zugelassen 
ist, vorgeschlagen ist. Von der Gesamtzahl der nach § 1 Abs. 1 zu wählenden 
Abgeordneten wird die Anzahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen, die in 
Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 1 nicht zu berücksichtigenden Partei 
vorgeschlagen sind.  
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 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten auf 
der Grundlage der nach Absatz 2 Satz 1 und 2 zu berücksichtigenden 
Landesstimmen verteilt. Dabei wird die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze mit der 
Zahl der Landesstimmen vervielfacht, die eine Landesliste erhalten hat und durch 
die Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten 
geteilt. Jede Landesliste erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie 
entfallen. Die restlichen zu vergebenden Sitze sind den Landeslisten in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 
2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen (bei Gleichheit von drei 
Dezimalstellen nach dem Komma) entscheidet das vom Landeswahlleiter zu 
ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr 
als die Hälfte der Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden 
Landeslisten entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der nach § 1 Abs. 1 zu 
vergebenden Sitze, wird ihr von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen, 
abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5, zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach 
zu vergebende Sitze werden nach Absatz 3 Satz 4 und 5 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der 
Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze 
werden aus der Landesliste in der nach § 6 festgelegten Reihenfolge besetzt. 
Wahlkreisbewerber, die gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. 
Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so bleiben diese 
Sitze unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer Partei auch dann, wenn sie 
die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl von Sitzen übersteigen. In einem 
solchen Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Abs. 1) so lange, bis das nach 
den Absätzen 3 und 4 errechnete Verhältnis wieder erreicht ist.  

§ 6 Verteilung der Sitze nach Landeslisten  
 Innerhalb der Landesliste werden die nach § 5 festgestellten Sitze an die Bewerber in der 
dort festgelegten Reihenfolge besetzt.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern ist statt von „um so viele“ von „so lange“ die 
Rede. Dass sich darin ein Unterschied zur Methodik „Mecklenburg-Vorpommern“ ergeben 
könnte, ist aus dem Rechtsvergleich weder ersichtlich noch sachlich begründbar. 
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d) Typus „Sachsen-Anhalt“ 

Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Februar 2010 GVBl. LSA 2010, 80: 

§ 35 Feststellung des Wahlergebnisses im Lande; Sitzverteilung  
 (1) Die Zuweisung der Abgeordnetensitze auf die Landeswahlvorschläge erfolgt durch 
den Landeswahlausschuss.  
 (2) Der Landeswahlausschuss stellt zunächst fest, wie viele Zweitstimmen für die 
einzelnen Landeswahlvorschläge abgegeben worden sind. § 32 Satz 2 gilt entsprechend.  
 (3) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeswahlvorschläge gemäß den Absätzen 4 bis 
7 werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf v. H. der im Lande 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben.  
 (4) Der Landeswahlausschuss stellt fest,  
1. wie viele Abgeordnetensitze auf die nicht an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge entfallen sind, 
2. wie viele Abgeordnetensitze auf die an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge derjenigen Parteien entfallen sind, die nicht mindestens fünf v. H. der 
im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Durch Abzug dieser Zahlen von der Zahl 87 wird die Zahl der Abgeordnetensitze ermittelt, 
die den Kreiswahlvorschlägen und den Landeswahlvorschlägen der Parteien, die nach 
Absatz 3 zu berücksichtigen sind, insgesamt zustehen. 
 (5) Die nach Absatz 4 Satz 2 errechneten Abgeordnetensitze werden auf die 
Landeswahlvorschläge auf der Grundlage der nach Absatz 3 zu berücksichtigenden 
Zweitstimmen wie folgt verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, vervielfacht mit 
der Zahl der Zweitstimmen, die ein Landeswahlvorschlag erhalten hat, wird durch die 
Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeswahlvorschläge geteilt. 
Jeder Landeswahlvorschlag enthält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn 
entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind den Landeswahlvorschlägen in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 
ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom 
Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (6) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 5 ein Landeswahlvorschlag, auf den 
mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen entfallen ist, nicht mehr als die 
Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihm von den nach Zahlenbruchteilen zu 
vergebenden Sitzen abweichend von Absatz 5 Sätze 4 und 5 zunächst ein weiterer Sitz 
zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden nach Absatz 5 Sätze 4 und 5 zugeteilt.  
 (7) Von den einer Partei nach den Absätzen 5 und 6 insgesamt zustehenden 
Abgeordnetensitzen werden die ihr zugeteilten Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen 
abgesetzt. Die verbleibenden Abgeordnetensitze stehen der Partei auf ihrem 
Landeswahlvorschlag zu. Entsprechend dieser Zahl sind die Bewerber in der Reihenfolge 
des Landeswahlvorschlages gewählt. Hierbei scheiden jedoch die Bewerber aus, denen 
bereits ein Abgeordnetensitz in einem Wahlkreis zugewiesen worden ist.  
 (8) Ergibt die Berechnung nach Absatz 7, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze 
in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 6 zustehen, so 
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verbleiben ihr die darüber hinausgehenden Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In 
diesem Fall erhöht sich die Mindestzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) 
um die doppelte Zahl der Mehrsitze. Die so erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird 
wiederum nach den Absätzen 4 bis 7 verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine 
Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den 
Absätzen 5 und 6 zustehen, so verbleiben ihr die darüber hinausgehenden 
Abgeordnetensitze. In diesem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der 
Abgeordnetensitze (Satz 2) um die doppelte Zahl der nach Satz 4 verbleibenden 
Abgeordnetensitze. Die so erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird wiederum nach 
den Absätzen 4 bis 7 verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine Partei mehr 
Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 
6 zustehen, so verbleiben der Partei diese Sitze; die Gesamtzahl der 
Abgeordnetensitze (Satz 5) erhöht sich entsprechend. Weitere Verteilungen erfolgen 
nach Maßgabe der Sätze 4 bis 7, soweit die Zahl der der Partei verbleibenden 
Abgeordnetensitze größer ist als die Hälfte der Zahl der für die Bildung einer 
Fraktion erforderlichen Abgeordneten.  
 (8a) Für die Ermittlung der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen 
Abgeordneten nach Absatz 8 Satz 8 ist die Zahl der Abgeordnetensitze zu berechnen, die 
eine fiktive Partei mindestens erhalten würde, wenn sie fünf v. H. der im Land 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten hätte. Dabei ist der jeweilige Stand der 
Verteilung der Abgeordnetensitze zugrunde zu legen. Diese Berechnung findet 
ausschließlich zur Ermittlung der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen 
Abgeordneten nach Absatz 8 Satz 8 statt.  
 (9) Die nicht gewählten Bewerber auf Landeswahlvorschlägen derjenigen Parteien, die 
mindestens einen Sitz erhalten haben, sind Ersatzpersonen in der vom 
Landeswahlausschuss festgestellten Reihenfolge. Dabei scheiden diejenigen Bewerber 
aus, die in den Wahlkreisen gewählt worden sind.  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Erhöhung der Gesamtsitzzahl um die doppelte Zahl der Überhangmandate und 
Neuverteilung. Bei verbleibendem Überhang weitere Neuverteilungsrunden. Kein 
Überhangausgleich mehr ab der dritten Runde, wenn weniger ungedeckte 
Überhangmandate als eine halbe Fraktionsstärke verbleiben. 
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III. Landesregelungen mit beschränktem oder fehlendem Verhältnisausgleich der 
Überhangmandate 

1. Länder ohne Überhangausgleich 

Ausnahmen gelten lediglich für Bremen und das Saarland. Hier gibt es aus sachlichen 
Gründen keine Ausgleichsregelungen. Das Saarland hat ein Einstimmenwahlrecht mit drei 
Wahlkreisen, in denen die 51 Abgeordneten des Landtages gewählt werden. In Bremen 
hat man zwar mehrere Stimmen, die auch kumulierbar sind, jedoch ist es bei nur zwei 
Wahlkreisen (Bremen und Bremerhaven) äußerst unwahrscheinlich, dass 
Überhangmandate zustande kommen. 

2. Länder mit beschränktem Verhältnisausgleich der Überhangmandate 

a) Sachsen 

Bei Anwendung von § 6 Abs. 6 Satz 3 SächsWahlG ist von vornherein klar: Sobald 
Überhangmandate entstehen, steht fest, dass sie nicht vollständig abgedeckt 
werden. Eine Partei nämlich, die 50% oder mehr der gem. § 6 Abs. 1 SächsWahlG zu 
berücksichtigenden Zweitstimmen erzielt, kann nach dem Wahlrecht Sachsens keine 
Überhangmandate produzieren, da nach § 1 SächsWahlG lediglich 60 von 120 
Abgeordnetensitzen als Direktmandate in den Wahlkreisen zu vergeben sind. Entfallen auf 
die Überhangpartei somit aber denknotwendig weniger als die Hälfte der zu 
berücksichtigenden Zweitstimmen, wird eine Erhöhung der Abgeordnetenzahl durch 
Verdoppelung der Zahl der Überhangmandate somit niemals, in keinem auch nur 
hypothetisch denkbaren Fall zur Herstellung eines dem Stimmenverhältnis 
entsprechenden proportionalen Ausgleichs zureichen. 

Beispiele: 

- Konstellation 1: 

Die CDU erzielt 50% der zu berücksichtigenden Zweitstimmen und gewinnt alle 
Direktmandate in den Wahlkreisen. Nach § 6 SächsWahlG stehen ihr 60 Sitze im Landtag 
zu aufgrund des Ergebnisses der Verhältniswahl (Zweitstimmen). Die 60 Direktmandate 
stehen ihr auf jeden Fall zu. Sie werden aber auf die Liste angerechnet. Somit entstehen 
keine Überhangmandate. Ebenso wäre es bei jedem Ergebnis von mehr als 50% der 
Zweistimmen für die CDU. 
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- Konstellation 2:  

Die CDU erzielt 40% der Zweitstimmen und gewinnt alle 60 Wahlkreise. Jetzt stehen der 
CDU nur 48 Sitze aufgrund des Zweitstimmenergebnisses zu; sie darf aber alle 
Direktmandate „behalten“. Es entstehen 12 Überhangmandate. Diese dürfen nach § 6 
Abs. 6 Satz 3 SächsWahlG nur durch 12 Ausgleichsmandate „ausgeglichen“ werden. Da 
den anderen Parteien aber aus dem Zweitstimmenergebnis zusammen ein proportionaler 
Anteil von 60% zusteht, kann eine „50/50“-Regelung für einen dem Verhältnis der 
Wählerstimmen entsprechenden Überhangausgleich ersichtlich nicht ausreichen. 

Es müsste vielmehr folgende einfache Dreisatzrechnung zur Anwendung kommen, um die 
Proportion nach Zweitstimmen wiederherzustellen: 

40 : 60 = 12 : n 

Somit werden 18 Ausgleichsmandate benötigt, um den Überhangausgleich nach dem 
Verhältnis der Zweitstimmen herzustellen. 

§ 6 Abs. 6 Satz 3 SächsWahlG beharrt aber, ohne ersichtlichen Grund außer einer 
einseitigen Begünstigung der Überhangpartei, auf der folgenden bizarren Formel: 

40 : 60 = 12 CDU : 12 Rest 

So etwas gibt es nirgendwo sonst in Deutschland.  

Die Regelung ist unter keinem denkbaren Gesichtspunkt zu rechtfertigen im Hinblick auf 
die verfassungsmäßigen Rechte von Wählern, Wahlbewerbern und politischen Parteien. 

a) Niedersachsen 

Das Niedersächsische Landeswahlgesetz (NLWG), Nds. GVBl. 2002, 153, sieht in § 33 
Abs. 7 vor: „Ergibt die Berechnung nach Absatz 6, dass eine Partei mehr 
Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 5 zustehen, so 
verbleiben ihr die darüber hinausgehenden Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In diesem Fall 
erhöht sich die Mindestzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) um die 
doppelte Zahl der Mehrsitze. Die so erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird 
wiederum nach den Absätzen 4 bis 6 verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine 
Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 
5 zustehen, so verbleiben der Partei diese Sitze; die Gesamtzahl der 
Abgeordnetensitze (Satz 2) erhöht sich entsprechend. 
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Der Überhangausgleich Niedersachsens setzt die doppelte Anzahl der 
Überhangmandate als Ausgleichpotential an – nicht wie die sächsische Regelung 
nur die einfache. Damit ist zugleich der in Sachsen wirkende Effekt ausgeschaltet, 
dass immer automatisch die Überhangpartei begünstigt wird. Aber auch die im 
Verg le ich zu Sachsen wesent l i ch „g roßzüg igere “ Ausg le ichsrege lung 
Niedersachsens unterliegt dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit. Sie entspricht 
vom Ausgleichsvolumen her der früheren Regelung Schleswig-Holsteins, die vom 
dortigen Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig verworfen wurde. 

  

b) Brandenburg 

In Brandenburg werden 44 von 88 Abgeordneten direkt gewählt. Nach § 3 des 
Wahlgesetzes für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - 
BbgLWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004, GVBl. I 2004, 30 
kann sich die Abgeordnetenzahl zum Ausgleich von Überhangmandaten auf bis zu 110 
erhöhen: „(7) Haben Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen 
Überhangmandate errungen, wird die Gesamtzahl der Abgeordneten über Absatz 6 
hinaus für einen Verhältnisausgleich, höchstens jedoch bis zur Zahl einhundertzehn 
erhöht.  
 (8) Die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten ergibt sich, indem jeweils die Zahl 
der in den Wahlkreisen errungenen Sitze der Parteien, politischen Vereinigungen 
oder Listenvereinigungen, die Überhangmandate errungen haben, durch die Zahl 
ihrer Zweitstimmen im Wahlgebiet geteilt und mit der Gesamtzahl aller zu 
berücksichtigenden Zweitstimmen im Wahlgebiet mult ipl iziert wird; 
Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl, ab 0,5 auf 
die darüber liegende ganze Zahl gerundet. Der dabei ermittelte höchste Wert ist den 
weiteren Berechnungen zugrunde zu legen, soweit er nicht die Zahl einhundertzehn 
übersteigt. Die so ermittelte Gesamtzahl der Abgeordneten wird erneut nach den 
Absätzen 3 bis 6 verteilt.  
 (9) Übersteigt die nach Absatz 8 ermittelte Gesamtzahl der Abgeordneten die Zahl 
einhundertzehn, so beträgt die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten 
einhundertzehn. Ergibt die Berechnung nach Absatz 8 Satz 1 bei Parteien, 
politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen einen Wert von über 
einhundertzehn, so verbleiben diesen Parteien, politischen Vereinigungen oder 
Listenvereinigungen die nach den Absätzen 3 bis 6 errungenen Sitze einschließlich 
der Überhangmandate. Zur Verteilung der verbleibenden Sitze auf die übrigen zu 
berücksichtigenden Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
wird das Verfahren der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) angewendet.  
 (10) Ergibt sich bei der Zuteilung des letzten Sitzes in den Berechnungsverfahren 
nach den Absätzen 8 und 9 der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom 
Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (11) Für den Fall, daß Parteien, politische Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
ausschließlich bis zu zwei Sitze nach Absatz 6 erreicht haben, findet ein 
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Verhältnisausgleich nach Absatz 7 nicht statt.“  

Schon aufgrund der kleineren regulären Gesamtzahl der Abgeordneten des Landtages 
von Brandenburg von nur 88, von denen 44 direkt gewählt werden, wird sich die hier zur 
Ver fügung s tehende , auch d ie Überhangmanda te se lbs t umfassende 
„Gesamtausgleichsmasse“ von 22 Mandaten in der Regel weniger begrenzend auf den 
Verhältnisausgleich auswirken als die Regelung Sachsens. Darüber hinaus gibt es hier 
im Gegensatz zu Sachsen nicht den Effekt, dass stets die Überhangpartei 
begünstigt wird. 

c) Sachsen-Anhalt 

Durch § 35 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Februar 2010 GVBl. LSA 2010, 80, wird in Anlehnung an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum damaligen Bundestagswahlrecht 
jedenfalls sichergestellt, dass weniger ungedeckte Überhangmandate als eine halbe 
Fraktionsstärker verbleiben: „(8) Ergibt die Berechnung nach Absatz 7, dass eine 
Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den 
Absätzen 5 und 6 zustehen, so verbleiben ihr die darüber hinausgehenden 
Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In diesem Fall erhöht sich die Mindestzahl der 
Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) um die doppelte Zahl der Mehrsitze. Die so 
erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird wiederum nach den Absätzen 4 bis 7 
verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in 
den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 6 zustehen, so 
verbleiben ihr die darüber hinausgehenden Abgeordnetensitze. In diesem Fall 
erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 2) um die doppelte Zahl der 
nach Satz 4 verbleibenden Abgeordnetensitze. Die so erhöhte Zahl der 
Abgeordnetensitze wird wiederum nach den Absätzen 4 bis 7 verteilt. Ergibt auch 
diese Verteilung, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen 
erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 6 zustehen, so verbleiben der Partei 
diese Sitze; die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 5) erhöht sich 
entsprechend. Weitere Verteilungen erfolgen nach Maßgabe der Sätze 4 bis 7, 
soweit die Zahl der der Partei verbleibenden Abgeordnetensitze größer ist als die 
Hälfte der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen Abgeordneten.  
 (8a) Für die Ermittlung der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen 
Abgeordneten nach Absatz 8 Satz 8 ist die Zahl der Abgeordnetensitze zu berechnen, die 
eine fiktive Partei mindestens erhalten würde, wenn sie fünf v. H. der im Land 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten hätte. Dabei ist der jeweilige Stand der 
Verteilung der Abgeordnetensitze zugrunde zu legen. Diese Berechnung findet 
ausschließlich zur Ermittlung der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen 
Abgeordneten nach Absatz 8 Satz 8 statt.“ 

Sachsen-Anhalt kennt somit ein mehrstufiges Ausgleichsverfahren, das bereits auf der 
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ersten Stufe ein doppelt so hohes Ausgleichspotential einsetzt wie die Regelung 
Sachsens. Durch weitere Ausgleichsrunden wird sichergestellt, dass die Zahl der 
ungedeckten Überhangmandate eine halbe Fraktionsstärke nicht überschreiten kann. 
Damit wird die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum früheren 
Bundestagswahlrecht gespiegelt. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese zum damaligen 
Bundestagswahlrecht entwickelte Betrachtung auch im System des Wahlrechts Sachsen-
Anhalts überzeugen kann. Das damalige Bundestagswahlrecht sah ausdrücklich keinen 
Überhangausgleich vor und war somit kein echtes Verbundsystem, sondern wies damit 
deutliche Aspekte eines sog. „Grabensystems“ auf. Daher könnte eine halbe 
Fraktionsstärke an ungedeckten Überhangmandaten im Verbundsystem Sachsen-Anhalts 
verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbar sein. 

Vgl. BVerfG, Urteil vom 5. April 1952 - 2 BvH 1/52 -BVerfGE 1, 208 ff., juris 
Rn. 109, 121 (als Verfassungsgericht für Schleswig-Holstein); und Beschluss 
vom 14. Februar 2005 - 2 BvL 1/05 -, NVwZ 2005, 568, juris Rn. 31; 
Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 2010 – 
LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 80. 

2. Juni 2022 

Prof. Dr. iur. habil. Michael Elicker 
Staatsrechtslehrer 
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